
BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT 
LEITENDER 
KRANKENPFLEGEPERSONEN E.V. 

In diesem Heft: 
• H. Strehlau-Schwol/ 

Umwandlung von Trägerstrukturen 

• Sr. M. Basina Kloos 
Trägerstrukturen - Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb 
der Geschäftsführung 

• Heidi Schäfer-Frischmann 
Trägerstrukturen im Krankenhaus und Auswirkungen auf 
die Gestaltungsmöglichkeiten der Geschäftsführung 

• Rainer B. Wuttke 
Pflegedienstleitung in der Geschäftsführung 
von Krankenhaus GmbH's 

• Beatrix Langreuter 
Aspekte der Krankenpflege in der Europäischen Union 

• Bundesweite Studie über die Auswirkungen der PPR 
auf die Budget-Verhandlungen 

. 
LI 

6. Jg./Heft 17/ 1. Quartal 1995 



- gemäß § 132 SGB V zwischen 
den Krankenkassen und Pfle
geeinrichtungen über die Er
bringung und Vergütung von 
Sachleistungen in Form der 
Grundpflege und hauswirt
schaftlichen Versorgung. 
gemäß § 93 BSHG zwischen 
Sozialhilfeträgern und Pflege
einrichtungen über die Erbrin
gung und Vergütung von Sach
leistungen gegenüber Pflege
bedürftigen, die mit den Lei
stungen nach §§ 36, 41 , 42 
SGB XI vergleichbar sind. Bei 
der Prüfung der mit den Sozi
alhilfeträgern bestehenden 
Vereinbarungen ist darauf zu 
achten, daß Leistungen der Ein
gliederungshilfe nach § 39 
BSHG keine Leistungen nach 
dem SGB XI sind. In Z weifels
fällen ist der Medizinische 
Dienst der Krankenkassen in 
die Prüfung einzubeziehen. 

- Mit anderen Sozialleistungs
trägern und Pflegeeinrichtun
gen über die Erbringung und 
Vergütung von Sachleistungen 
gegenüber Pflegebedülftigen, 
die mit den Leistungen nach § § 
36,41,42 SGB XI vergleich
bar sind. 

Ist ein öffentlicher Kostenträger 
gleichzeitig auch Träger einer Ein
richtung, erfüllt die schriftliche 
Bestätigung über die Vergütung 
der Sachleistung die Anforderung 
der Schriftform. 
Kostenerstattungen von Soziallei -
stungsträgern an und für Pflege
bedürftige für Leistungen, die von 
Pflegediensten erbracht werden, 
erfüllen nicht die Anforderung ei
nes bestandsschutzwahrenden 
Vertrages. 

2.2Wirtschaftliche Selbständig
keit der Pflegeeinrichtung ge
mäß § 71 SGB XI 

Als selbständig wirtschaftend gilt 
eine Pflegeeinrichtung, wenn sie 
ausschließlich Leistungen nach 
dem Pflege-Versicherungs gesetz 
erbringt. Einrichtungen, die über 
diesenBetriebsbereich "Pflege" 
hinaus weitergehende Leistungen 
erbringen, sind selbständig wirt
schaftende Einrichtungen, wenn 
sie die Finanzierungskreise und -
verantwortlichkeiten sowie die 
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Rechnungslegung für den Be
triebs bereich Pflege klar und ein
deutig von den übrigen Betriebs
bereichen abgrenzen. 
Innerhalb des Betriebsbereichs 
"Pflege" ist eine doppelte Buch
führung nach handelsrechtlichen 
Grundsätzen sicherzustellen. Mit 
Inkrafttreten der Pflege-B uchfüh
rungsverordnung gem. § 83 Abs. 
1 Nr. 3 SGB XI ist das Rech
nungswesen entsprechend zu or
ganisieren. 

2.3Ständige Verantwortung ei
ner ausgebildeten Pflegefach
kraft 

Die Pflege hat unter ständiger Ver
antwortung einer ausgebildeten 
Pflegefachkraft zu erfolgen. Als 
verantwortliche Pflegefachkraft 
können Personen tätig sein, die 
- die Erlaubnis zur Führung der 

Berufsbezeichnung "Kranken
schwester, Krankenpfleger, 
Kinderkrankenschwester oder 
Kinderkrankenpfleger" - ent
sprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen in der jeweils 
gültigen Fassung - besitzen, 
oder 
die Erlaubnis zur Führung der 
Berufsbezeichnung "Alten
pflegering, Altenpfleger" mit 
staatlicher Anerkennung - auf
grund einer landesrechtlichen 
Regelung -besitzen. 

Die Verantwortung bezieht sich 
sowohl auf den Personaleinsatz 
als auch den Einsatz der Sachmit
tel für die Grundpflege und die 
hauswirtschaftliehe Versorgung. 

2.4 Wirtschaftlichkeit 
Im Rahmen der Bestandsschutz
prüfung ist die Wirtschaftlichkeit 
der Pflegeeinrichtung anhand des 
Strukturerhebungsbogens zu prü
fen. 
In Zweifelsfällen ist zur Prüfung 
der Wirtschaftlichkeit die Vorla
ge von weitergehenden aussage
fähigen Unterlagen seitens der 
Pflegeeimichtung notwendig. Dies 
sind z.B. die Kalkulationsunterla
gen für die Vergütung. Zur Beur
teilung der Wirtschaftlichkeit sind 
ggf. vergleichbare Einrichtungen 
heranzuziehen. 
Werden die notwendigen Unterla
gen nicht zur Verfügung gestellt, 
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Der gemeinsame Strukturerhe
bungsbogen für ambulante Pfle
geeinrichtungen sowie für teil
stationäre Pflegeeinrichtungen 
(Tages- und/oder Nachtpflege) 
und Einrichtungen der Kurzzeit
pflege kann über die Spitzenver
bände angefordert werden. 

ist der Bestandsschutz grundsätz
lich streitig zu stellen. 

2.5Leistungsfähigkeit 
Eine Einrichtung ist nur dann lei
stungsfähig, wenn sie 

die Pflegeleistungen dem all
gemein anerkannten Stand me
dizinisch-pflegerischer Er
kenntnisse entsprechend er
bringt; dazu gehört es auch, 
Pflegeleistungen nach dem in
dividuellen Pflege bedarf der 
Pflegebedürftigen bei Tag und 
Nacht einschl. an Sonn- und 
Feiertagen - ggf. in Kooperati
on mit anderen Pflegediensten 
- sicherzustellen; 
als ambulante Pflegeeinrich
tung sowohl Leistungen der 
Grundpflege als auch hauswirt
schaftliehe Versorgung - ggf. 
in Kooperation mit anderen 
Pflegediensten - erbringt und 
als stationäre Pflegeeinrich
tung sowohl Leistungen der 
Grundpflege als auch die Un
terbringung und Verpflegung 
gewährleistet. 

Innerhalb ihres Einzugsbereiches 
sind die ambulanten Pflegeeinrich
tungen verpflichtet, die Pflegebe
dürftigen zu versorgen, die die 
Pflegeleistungen dieser Einrich
tung in Anspruch nehmen wollen. 
Für stationäre und teilstationäre 
Einrichtungen gilt dies analog im 
Rahmen ihres Versorgungsauftra
ges. 

2.6Der Bestandsschutz gilt nur 
für Pflegeeinrichtungen ge
mäß § 71 SGB XI und nicht 
für Einzelpersonen. Einrich
tungen der Eingliederungs
hilfe sind keine Pflegeeinrich
tungen im Sinne des § 71 
SGB XI. 
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3. Durchführung und Organi
sation der Bestandsschutz
prüfung 

3.1Zum Nachweis der Erfüllung 
der Voraussetzungen für den 
Bestandsschutz ist von der 
Pflegeeinrichtung ein dieser 
Empfehlung als Anlage beige
fügter Strukturerhebungsbo
gen auszufüllen. 

3.2Der Strukturerhebungsbogen 
ist entweder bei der Pflegekas
se oder bei einem der Landes
verbände der Pflegekassen er
hältlich. Die Landesverbände 
der Pflegekassen vereinbaren 
unter Einbeziehung der Pfle
gekassen vor Ort ein landes
einheitliches Verfahren über 
den Rücklauf und die Auswer
tung der Fragebögen sowie die 
Bekanntgabe der Auswer
tungsergebnisse. 

4. Anerkennung des Bestands
schutzes 

Die Pflegeeinrichtungen, die die 

Voraussetzungen für den Be
stands schutz erfüllen, erhalten zur 
beiderseitigen Rechtssicherheit 
eine schriftliche Mitteilung. 
Die schriftliche Mitteilung über 
den Bestandsschutz hat folgendes 
zu beinhalten: 

Art, Inhalt und Umfang der zu 
erbringenden Leistungen 

- Verpflichtung zur jederzeiti
gen Sicherstellung der Leistun
gen, ggf. in Kooperation 

- Einzugsbereich der Einrich
tung 

- Hinweise zum Verfahren der 
Vergütungsregelung 

- Abgrenzung der selbständig 
wirtschaftenden Pflegeeinrich
tung 

- Bestimmung derverantwortli
chen ausgebildeten Pflegefach
kraft 
Verpflichtung zu wirtschaftli
cher Leistungserbringung 

Kommen die Landesverbände der 
Pflegekassen nach Prüfung der 
Unterlagen zu dem Ergebnis, daß 
der Bestandsschutz greift und die 

Pflegeeinrichtung die in der schrift
lichen Mitteilung enthaltenen Re
gelungen erfüllt, gilt ein Versor
gungsvertrag als abgeschlossen. 

5. Einwände gegen den Be
standsschutz 

5.1 Den Pflegeeinrichtungen, die 
die Voraussetzungen der ge
setzlichen Fiktion nicht nach
weisbar erfüllen, werden die 
dagegen bestehenden Einwän
de mitgeteilt und Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben. 

5.2Soweit die Voraussetzungen 
der gesetzlichen Fiktion nicht 
nachweisbar erfüllt werden, 
gilt ein Versorgungsvertrag als 
nicht abgeschlossen, wenn die 
zuständigen Landesverbände 
der Pflegekassen dies im Ein
vernehmen mit dem zuständi
gen Träger der Sozialhilfe bis 
zum 30.06.1995 gegenüber 
dem Träger der Einrichtung 
schriftlich geltend machen. 

Von Best Practices lernen 
CKMforum Krankenhaus-Management am 28.129. Oktober 1994 in Köln: 

Der Aufforderung des 1. CKMfo
rums Krankenhaus-Management, 
"von Best Practices zu lernen", 
wurde begeistert nachgekommen. 
Bis in die späten Abendstunden 
des ersten Tages diskutierten im 
INFO-Markt Pflegekräfte, Ärzte 
und Verwaltungsleiter über die 
Möglichkeiten, organisatorische 
Innovationen anderer Kranken
häuser auf die eigene Situation zu 
übertragen. 
Die Versorgungsqualität weiter zu 
steigern und die Kosten gleichzei
tig zu reduzieren, das ist die zen
trale Herausforderung, die das Ge
sundheitsstrukturgesetz (GSG) an 
das Krankenhaus-Management 
stellt. 
"Krankenhaus vergleiche zur Ent-
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Karola Pennekamp 

wicklung von Qualitäts- und Ko
stenstandards, KonkuITenz auf 
dem ambulanten Sektor zwischen 
niedergelassenen Ärzten und 
Krankenhäusern sorgen", nach 
den Aussagen von Prof. Dr. Dr. 
Wilfried VOll EifJ, Geschäftsfüh
rer des CKM-Centrum für Kran
kenhaus-Management und Vor
sitzender der Veranstaltung, für 
"eine neue Marktdynamik im Ge
sundheitswesen" . 
Hier sind die Krankenhäuser in 
einer neuen Art des Lernens ge
fordert: nicht immer muß das Rad 
neu erfunden werden, sondern häu
fig lassen sich "Best Practices" 
anderer Krankenhäuser oder In
novationen aus fremden Branchen 
schnell und effekti v auf die eigene 
Situation übertragen. 

Karola Pennekamp 
CKM Centrumfür 
Krankenhaus-Management 
Von-Esmarch-Str. 56 
48149 Münster 
Telefon (0251) 98107-0 
Telefax (0251) 845618 

Das Problemlösungswissen ande
rer kann auf diese Weise mit ge
ringem Aufwand und bei gerin
gem Risiko des Scheiterns zur 
Wirkung gebracht werden. "Ma
chen statt langwierig eigene Kon
zepte zu entwickeln", heißt nach 
Prof. VOll Elf/' die Devise, "und 
darauf vertrauen, daß es bei den 
anderen auch geklappt hat". 
Einer, der "macht" und damit Er
folg hat, ist Friedrich Kies. Ne
ben zahlreichen anderen Referen-
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ten aus der Krankenhauspraxis 
fesselte der Geschäftsführer des 
Kath. Krankenhausvereins in 
Marsberg im INFO-Markt seine 
Zuhörer mit der Forderung, die 
Kultur des Krankenhauses leben
dig zu machen und aktiv zu gestal
ten. 
"Patientenorien tierung" und 
"krankenhausübergreifende Ko
operationen" blieben hier keine 
leeren Worthülsen, sondern wur
den durch überzeugende Beispie
le beschrieben. 

• So wird z.B. einmal monatlich 
eine Konferenz einberufen, in der 
ein Trägervertreter , Chefärzte und 
die Pflegedienstleitung wichtige 
Ereignisse, insbesondere Todes
fälle erörtern: 
war der Tod des Patienten in die
sem Moment unsausweichlich? 
Wie ist der Patient gestorben? 
Wurden die Angehörigen recht
zeitig benachrichtigt? 
Hier geht es nicht darum, die Mit
arbeiter zu kontrollieren, sondern 
im Sinne einer konstruktiven Feh
lerkultur Mängel aufzuzeigen und 
Handlungsalternativen zu entwik
keln. 

• Neben der Fremdvergabe der 
Gebäudereinigung und der Wä
scheversorgung konnte durch eine 
Kooperation mit zwei am Ort be
findlichen Fachkrankehäusern 
in Bezug aufLaborleistungen und 
die Speisenversorgung nicht nur 
Kosten gespart, sondern auch 
gleichzeitig Räume für eine Am
bulanz zur Verfügung gestellt 
werden. 

• Zur Verbesserung der Zusam
men~beit mit den niedergelasse
nen Arzten, die die Konsequenzen 
der Vergabe teurer Arzneimittel 
durch die Krankenhausärzte in 
ihrer Praxis zu tragen hatten, 
wurde ein niedergelassener Arzt 
Mitglied der Arzneirnittelkommis
si on des Krankenhauses. 

Besonders interessant für die Teil
nehmerInnen aus dem Pflege be
reich waren die praktischen Hin
weise zur Umsetzung der Pflege
personalregelung (PPR) , die Obe
rin Angelika Alke, Pflegedienst
leiterin des Johanniter-Kranken
hauses in Duisburg gab. 

• Mit Hilfe der finanziellen Rah-
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menbedingungen, die der § 8 PPR 
eröffnet, war esFrau Alkeendlich 
möglich, das von ihr favorisierte 
Konzept kleinerer "Pflege-Grup
pen" mit maxirnal18 Betten und 
mit einer Gruppenleitung anstelle 
der bisherigen Stationen einzu
führen. 
Bis zu 6 dieser Pflege-Gruppen 
werden koordiniert und geführt 
von einer Abteilungsleitung, die 
neben administrativen Tätigkei
ten wie das Erstellen von Dienst
und Urlaubsplänen vor allem kon
zeptionelle und koordinierende 
Aufgaben wahrnimmt. 
Dazu gehören u.a. die 

• Planung und Mitgestaltung fle
xibler Dienstzeiten, 

• Zuständigkeit für die Mitar
beiterförderung , 

• Entwicklung von Pflegestan
dards, 

• DurchführungvonPflegevisi
ten, 

• Planung der Bettenbelegung 
und Verlegung von Patienten 
und vor allem 

• die Koordinierung und Koope
ration mit anderen Abteilun
gen und Berufsgruppen. 

Auf diese Weise werden die Grup
penleitungen von administrativen 
und koordinierenden Tätigkeiten 
entlastet, um sich auf ihr eigentli
ches "Kemgeschäft", die patien
tenbezogene aktivierende Pflege 
konzentrieren zu können. 

• Auch der Einsatz von Arzthel
ferinnen als "Stations" -Sekretä
rinnen habe, so Frau Alke, zu 
einer deutlichen Entlastung des 
Pflegepersonals von pflegefrem
den Tätigkeiten geführt. 
Zuständig für jeweils 3 Gruppen, 
die ein gemeinsames Dienstzim
mer nutzen, übernehmen sie sinn
voll und kostenneutral Aufgaben 
wie: 

• Telefonate annehmen und ver
mitteln, 

• Untersuchungszettel vorberei
ten, 

• Befunde heften und kleben, 
Patientenakten zusammenstel
len, 

• Statistiken erstellen. 
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Seit 1990 seien im Johanniter
Krankenhaus 7 Stationssekretä
rinnen als "Perlen" der jeweiligen 
Abteilung beschäftigt, so Frau 
Alke. Dabei habe sich besonders 
die Auswahl von Arzthelferinnen 
bewährt, die sie als für die Aufga
ben fachlich qualifiziert und in 
ihrer Persönlichkeit als flexibel, 
integrativ und einsatzfreudig erle
be. 

Zusammenfassend hobFrauAlke 
jedoch hervor, daß die notwendi
gen organisatorischen und perso
nellen Konsequenzen aus der PPR 
" ... nur unter gemeinsamer Zielde
finition mit qualifizierter moder
ner Führungs- und neuer Organi
sationsstruktur bewältigt werden 
können. 
Veränderungen können nicht mehr 
von "oben nach unten" gesche
hen. Ein Prozeß von bei den Seiten 
bringt Visionen, Bewegung, Un
sicherheiten, manchmal auch Un
zufriedenheit mit sich, doch am 
Ende stehen neue Organisations
formen mit positiver Entwicklung 
für den Patienten." 

Die Aufzählung der zum Teil in 
ihrer Einfachheit bestechenden 
Problernlösungsideenkönnte end
los fortgesetzt werden. 
VerwaltungsleiterKlaus Elfes be
schrieb die Entwicklung einer Cor
porate Identity in Verbindung mit 
einem Schulungsprogramm für 
Mitarbeiter im St. Josefshospital 
in Krefeld, Dr. Helmut Förster, 
Ev. Bethesda-Krankenhaus in 
Essen, beeindruckte mit dem Kon
zept des gesundheitsfördernden 
Krankenhauses, das neben der 
Gesundheit der Patienten die der 
Mitarbeiter als Grundlage für ef
fektives Arbeiten in den Vorder
grund stellt. 

Das Fazit der Tagung läßt sich 
mit den Worten des Vorsitzenden 
des Marburger Bundes,Dr. Frank 
Ulrich Montgomery ziehen. Um 
der Herausforderung des GSG be
gegnen zu können, ist seiner Mei
nung nach vor allem ein Abbau 
der Hierarchie und ein berufsgrup
penü bergreifendes "Wir -Gefühl" 
erforderlich. Darüber hinaus gilt 
für alle Mitarbeiter im Kranken
haus: "lernen, lernen, lernen ... ". 
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FUR 
s I E 
DABEI 

1. Kongreß 
"Pflegediagnosen" 
am 19. Mai 1994 

in Köln 

Ein Bericht von 
Alrun Sensmeyer 

Mit dem ersten deutschen Kon
greß "Pflegediagnosen" wollten 
die Veranstalter - Leo Nursing 
Management und das Institut Ro
senberger - einem qualifizierten 
Publikum ein Forum bieten zum 
intensiven Gedankenaustausch. 
Acht Sprecher, nur eine Referen
tin kam aus Deutschland, die üb
rigen aus Holland, Belgien, Däne
mark und den USA, sollten die 
Aktualität der Thematik "Pflege
diagnosen" und ihre Bedeutung 
für eine anspruchsvolle Pflege 
aufzeigen. 

Judith elift 
Pjlegediagnosen in 

Deutschland 
Dadas StichwortPflegediagnose 
in Deutschland noch wenig be
achtet ist, hat Frau Clift folgende 
Vorschläge für die Aufbauarbeit: 
- eine Arbeitsgruppe ins Leben 

zu rufen 
eine Typologie der Pflegepro
bleme und Ressourcen in 
Deutschland (Ist-Zustand) zu 
erarbeiten und Entscheidungen 
für den Soll-Zustand zu tref
fen 

- Forschungsarbeiten durchzu
führen 

- curriculare fachdidaktische 
Vorschläge auszuarbeiten 

- Fortbildungsveranstaltungen 
zu initiieren. 
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Neue Wege bei der pflegerischen 
Versorgung ambulant zu operierender 

Patienten 

Peter Ohrndolf 
Pflegedienstleitung 
Krankenhaus Kredenbach 
57223 Kreuztal 
Telefon (02732) 209-0 

Alle sprechen von Vernetzung; 
wir, die ev. Krankenhäuser im 
Siegerland gGmbH, versuchen seit 
dem 01.10.1994 diese von allen 
geforderte Organisationsform 
zwischen der stationären und am
bulanten Pflege herzustellen. 
Bei der Suche nach Möglichkei
ten, die Versorgung der ambulant 
zu operierenden Patienten zu or
ganisieren, kamen wir zu dem Er
gebnis' die prä- und postoperative 
pflegerische Versorgung in unse
ren Krankenhäusern an die schon 
bestehenden Diakoniestationen zu 
übertragen. 
Es wurden zwischen den Kran
kenhäusern und den Diakoniesta-

tionen Werkverträge erarbeitet, die 
die Aufgabenstellung und den Um
fang der zu erbringenden Leistun
genregeln. 
Die Diakoniestationen haben für 
die Tätigkeiten in den Kranken
häusern ausschließlich 3-jährig ex
aminiertes Pflegepersonal einge
stellt. Auf eine Anzeige in der 
lokalen Presse gingen über 20 Be
werbungen ein (Teilzeit und auf 
580-DM-Basis). 
Die Bereiche des ambulanten Ope
rierens sind in der Zeit von 7.00 
bis 16.00 Uhr besetzt. In dieser 
Zeit werden folgende Tätigkeiten 
von den "externen" Pflegekräften 
in unseren Kliniken verrichtet: 

präoperative Vorbereitung, 
z.B. Rasur, Prämedikation 
usw. 
Transport zu den OP's 
Abholung aus d.~n OP's 
postoperative Uberwachung 

~--------------------------------~ 

und Ausführung aller Anord
nungen 
alle administrativen Aufgaben 
bis hin zu Material und Medi
kamentenbestellung (eigene 
KostensteIle ) 
Entlassungsformalitäten er
leidgen, Schulung und Infor
mation der Patienten und An
gehörigen, z.B. s.c. Injektio
nen, Möglichkeiten der häusli
chen Pflege usw. 
Transport der Betten in die 
Bettenzentrale 

Die geleisteten Stunden der Pfle
gekräfte werden dem Kranken
haus in Rechnung gestellt und die 
Mitarbeiter werden dann von der 
Diakoniestation nach einem ver
einbarten Stundensatz bezahlt. 
Nach den ersten drei Monaten kann 
man schon sagen, daß die Abläufe 
nach den üblichen Anlaufschwie
rigkeiten sehr gut funktionieren. 

~ Kreiskrankenhaus BIberach ~ (Akademisches Lehrkrankenhaus der Unlversltat Ulm) 
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einen entsprechenden Studienabschluß, Berufserfahrung in der Kranken· Anzeigen: 
pflege und in einer Leitungsfunktion haben. 

für Mitglieder kostenlos 

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz sowie die im öffentlichen 
Dienst üblichen Sozialleistungen. Die Anstellungsbedingungen richten sich 

für Nichtmitglieder nach Absprache 
mit der Geschäftsstelle 

nach dem BAT. Ein Appartement können wir zur Verfügung stellen, wir sind Layout: Joy Maier Text + Design, 
Lerchenstraße 33, 74072 Heilbronn jedoch auch gerne bei der Wohnungssuche behilflich. 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung innerhalb von 3 Wochen 
an das 

Landratsamt BIberach , Personalamt 
Rolllnstraße 9, 88396 BIberach 

Für telefonische Rückfragen steht Ihnen gern die Pflegedienstleitung, 
Frau Hannelore Merkei, zur Verfügung unter 

Telefon: (07351) 55-320 oder 55-0. 
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Druck: Druckerei Hohmann GmbH 
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STUDIEN / PROJEKTE 

STUDIEN / PROJEKTE 
Modellversuch Zimmerpflege 

Auf der Station 19B der III. Medi
zinischen Abteilung des Allgemei
nen Krankenhauses Barmbek 
wurde im Zeitraum 1.6.1991 -
30.05.1992 ein Modellversuch 
"Zimmerpflege" durchgeführt. 
Dieser Modellversuch wurde 1990 
von einer "Arbeitsgruppe Pflege
notstand im AKB" initiiert, vom 
Direktorium des Krankenhauses 
und der Geschäftsführung des 
Landesbetriebs Krankenhäuser 
der Freien und Hansestadt Ham
burg unterstützt und von der Be
hörde für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales materiell gefördert. 
Das Projekt Zimmerpflege ver
folgte vier Ziele: 

• Verbesserung der pflegeri
schen Versorgung 

• Verbesserung der praktischen 
Ausbildung in der Kranken
pflege 

• Steigerung der Arbeitszufrie
denheit des Pflegepersonals 

• Verbesserung der Kooperati
on zwischen pflegerischem und 
ärztlichem Dienst 

Diese Ziele sollten durch folgende 
Mittel erreicht werden: 

• Änderung der Ablauforgani
sation der Pflege (Einführung 
der Zimmerpflege ) 

• Verstärkte Anwendung der 
Pflegeplanung und der Pflege
dokumentation 

• Verbesserung der Personalaus
stattung der Modellstation 

Die Einführung der Zimmerpfle
ge sollte im Rahmen der von der 
Koordinierungsgruppe festgeleg
ten Leitlinien von einer Arbeits
gruppe des AKB geplant und 
durchgeführt werden. Diese Ar
beitsgruppe sollte von CARE 
durch externe Beratung unterstützt 
werden. Die Arbeitsgruppe des 
AKB war für die Operationalisie-
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rung der Ziele und die Durchfüh
rung des Modellversuchs verant
wortlich, während CARE primär 
die Dokumentation und Evaluati
on des Modellversuchs übernahm. 
Die III. Medizinische Abteilung 
des AKB weist einen gastro-ente
rologischen Schwerpunkt mit ent
sprechender Funktionsdiagnostik 
auf. Die Zahl der Betten auf der 
Station 19B, einer Station mit un
funktionalen baulichen Gegeben
heiten und suboptimaler Ausstat
tung, wurde für den Modellver
such von 30 auf 26 reduziert. 
Selbstverständnis und Arbeitsor
ganisation der Krankenpflege auf 
Station 19B waren bereits vor 
Beginn des Modellversuchs nicht 
mehr typisch für den Alltag der 
Krankenpflege. Die Stationslei
tung hatte bereits seit mehreren 
Jahren versucht,eine Veränderung 
des Pflegesystems sowie neuere 
Vorstellungen über Arbeitsweise 
und Führungsstil umzusetzen. Die 
Ausgangslage auf der Station 19B 
vor Beginn des Modellversuchs 
ist in Kapitel 2 ausführlich be
schrieben. 
Die Aktivitäten der AG hatten zum 
Ziel, das Konzept für den Modell
versuch Zimmerpflege zu erar
beiten und das Team der Station 
19B beim Umstellungsprozeß von 
der Funktionspflege zur Zimmer
pflege zu beraten und zu beglei
ten. Für die Planungsphase des 
Modellversuchs (v gl. Kapitel 3) 
waren ursprünglich vier Monate 
angesetzt worden (1.6. 
30.9.1991). Diese Planung erwies 
sich aus Gründen des inhaltlichen 
Vorbereitungsaufwandes und der 
fortdauernden Probleme der Per
sonalausstattung als unrealistisch. 
Sie wurde bereits im September 
auf das gesamte Jahr 1991 ausge
dehnt. Auch der ursprünglich vor
gesehene Arbeitsaufwand pro 
Woche für die AG mußte vervier
facht werden. 
DieAG hat ein umfassendes Kon-

Modellversuch Zimmerpflege 
III. Medizinische Abteilung des 
Allgemeillen Krankenhauses 
Barmbek 
Auftraggeber: 
Direktorium des Allgemeinen 
Krankenhauses Barmbek des Lan
desbetriebes Krankenhäuser der 
Freien und Hansestadt Hamburg, 
Projektjörderung: 
Behörde für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales der Freien und Han
sestadt Hamburg 
Auftragnehmer: 
CARE e. V. Forschung und 
Beratung, Professionelle Pflege, 
Soziales Management 
Projektteam, Projektleitung : 
Prof Dr. med. Hendrik van den 
Bussche 
Wissenschaftliche Mitarbeit: 
Prof Dr. Rer. Pol Knut Dahlgaard 
Dipl-Soz. Heike Car{ssOIl 
Informationen: 
CAREe.V. 
Julius-Vosseler-Str. 100 
2000 Hamburg 65 
Telefon 040-565643 

zept für die Durchführungsphase 
der Zimmerpflege entwickelt, das 
detaillierte Vorgaben in bezug auf 
folgende Einzelaspekte beinhalte
te: 

• Pflegeplanung und Pflegepro
zeß 

• Pflegedokumentation 
• Fachspezifische Pflegestan

dards 
• Aufbau- und Ablauforganisa-

tion in der Zimmerpflege 
• Dienstplangestaltung 
• Ausbildung 
• Kooperation mit anderen Dien-

sten 
Ab Mitte September 1991 wurde 
ein Informations- und Fortbil
dungskonzept für das Team der 
Station entwickelt, das bis Ende 
Dezember umgesetzt werden soll
te und die oben genannten The
menkomplexe umfaßte. 
Der Modellversuch hat eindrucks
voll demonstriert, daß das Pflege
personal, wenn es die notwendige 
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